
Editorial
„Regulierte Intelligenz“ – erste Konturen einer EU-harmonisierten
KI-Betreiberhaftung

Die rechtliche Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI)
nimmt Fahrt auf. In einer Entschließung des Europäischen
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die
Kommission für eine Regelung der zivilrechtlichen Haftung
beim Einsatz künstlicher Intelligenz (2020/2014(INL)) wird,
soweit ersichtlich, erstmals ein konkreter gefasster Verord-
nungsvorschlag in Empfehlungsform des Parlaments an die
Kommission vorgelegt. Damit haben sich Erkenntnisse aus
zahlreichen Weißbüchern, Entschließungen, Berichten und
Expertenwissen der vergangenen Jahre in die Buchstaben
eines – möglichen – europäischen Rechtstexts
kondensiert.
Als erste Erkenntnis, die aus dem Titel her-
vorgeht, zeigt sich, dass der Gesetzgeber wei-
terhin am System der zivilrechtlichen Haf-
tung als primärem Konfliktlösungsmodus
festhält. Dies zwar nicht völlig überraschend,
jedoch haben vorausgegangene Standpunkte
der Kommission alternative Ansätze (Risiko-
management, Versicherungsschutz, Fonds-
lösungen) dezidiert ins Feld geführt. Ausweis-
lich der Erwägungsgründe wird der Rege-
lungsvorschlag von der Abwägung zwischen
Innovationsverantwortung und Innovations-
förderung beherrscht. Der Regulierungsansatz fußt auf der
Idee eines vollständig harmonisierten digitalen Binnen-
markts (daher die Verordnung als Rechtsakt der Wahl),
wobei das Instrumentarium einer unionsweiten Haftung
für KI-System in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaa-
ten und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, recht-
licher und sozialer Geltungsbedingungen entwickelt wird.
Der vorgeschlagene Rechtsakt operiert in Art. 3 mit dem Be-
griff des näher definierten KI-Systems, das als ein software-
gestütztes oder in Hardware-Geräte eingebettetes System
vorgestellt wird, welches ein Intelligenz simulierendes Ver-
halten zeigt, indem es unter anderem Daten sammelt und
verarbeitet, seine Umgebung analysiert und interpretiert und
mit einem gewissen Maß an Autonomie Maßnahmen er-
greift, um bestimmte Ziele zu erreichen. Darauf aufbauend

wird eine Zweiteilung vorgenommen zwischen KI-Systemen
mit hohen Risiken bzw. solchen, die in kritischen Sektoren
zum Einsatz kommen, einerseits und anderen KI-Systemen
(mit offenbar „nur“ gewöhnlichem Risikoprofil) anderer-
seits. In einem Anhang sollen die hochriskanten Systeme
bzw. diejenigen, die in kritischen Sektoren zur Anwendung
kommen, erschöpfend aufgezählt werden. Der Zuschnitt des
Anhangs soll legislativ zeitlich befristet über delegierte
Rechtsakte der Kommission gesteuert werden (Art.13).

Als Schwerpunkt der zivilrechtlichen KI-Haftung wird, ne-
ben einer als novellierungsbedürftig er-
kannten EU-weiten Produkthaftung, eine
KI-Betreiberhaftung ausgemacht. Über-
raschenderweise bemüht das Parlament als
Begründung für den Topos der Beherrsch-
barkeit einen Vergleich zum „Eigentümer
eines Fahrzeugs“, was in vielerlei Hinsicht
befremdet. Der Betreiberbegriff wird auf-
grund einer Zweiteilung zwischen Front-
end- und Backend-Betreiber unscharf ge-
fasst; letztere scheinen ausweislich der Defi-
nition (Art. 3 lit. f ) ggfs. auch Entwickler
und Support-Dienstleister zu erfassen, so-
weit diese kontinuierlich für den Betrieb

maßgebliche Leistungen erbringen, die ein gewisses Maß
an Kontrolle über Betrieb und Funktionsweise des Systems
ermöglichen. Nur Betreiber von KI-Systemen mit hohem
Risikoprofil werden mit einer verschuldensunabhängigen
Haftung belegt (Art. 4) mit gedeckeltem Entschädigungs-
umfang (Art. 5), im Übrigen bewendet es bei einer Ver-
schuldenshaftung, die in Art. 8 Ziff. 2 jedoch als Haftung
für vermutetes Verschulden umschrieben wird. Die an-
gesprochene Trennung zwischen Frontend- und Backend-
Betreiber wirkt sich im Hochrisikobereich beim Zuschnitt
des erforderlichen Pflichtversicherungsschutzes aus. Für
den Hochrisikobereich werden vergleichsweise lange Ver-
jährungsfristen (30 bzw. 10 Jahre nach Schadensarten) an-
gesetzt, was einerseits dem vielfach noch nicht restlos ge-
klärten Risikopotential entspricht, andererseits eine Haf-
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tungsverschärfung im Vergleich zu etablierten produkt-
nahen Gefährdungshaftungstatbeständen bedeutet. Das
Nebeneinander von Produkthaftung und KI-Haftung wird
im Vorschlag namentlich für Zwecke des Haftungsregresses
des Betreibers des KI-Systems gegenüber dessen Hersteller
adressiert (Art. 12). Praktikabel erscheint dies freilich nur,
soweit im künftigen „digitalen“ Produkthaftungsrecht, un-
ter Berücksichtigung der technischen Komplexität und
Konnektivität der Systeme, eine trennscharfe Haftungs-
zuweisung auf Herstellerebene gelingt.
Der erste Aufschlag für einen haftungsrechtlichen Rahmen
für KI ist damit gemacht, eine grobe Weichenstellung er-

folgt. Die Legaldefinitionen des KI-Systems und des auto-
nomen Systems sorgen für Anschlussfähigkeit der recht-
lichen Regulierung an die Technik und bietet Anknüpfung
für das weitere Rechtssetzungsverfahren. Zweifel begegnet
hingegen der Regulierungsansatz anhand unterschiedlicher
Risikoklassen, wie Hacker jüngst näher dargelegt hat (NJW
2020, 2142 ff.).

Prof. Dr. Stefan Müller*

* Mehr über den Autor erfahren Sie auf Seite III.

InTeRdisziplinär
Im Rahmen unserer turnusmäßig erscheinenden Rubrik InTeRdisziplinär stellt
sich heute Philipp Reusch*, Rechtsanwalt bei Reusch Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH den Fragen der InTeR.

Vormarsch der Systemiker: InTeRview mit
Philipp Reusch

Lieber Herr Reusch, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ich bin Gründer und Partner der Reusch Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH. Unter der Brand reuschlaw Legal Consul-
tants beraten wir mit 30 Mitarbeitenden seit 2004 Unter-
nehmen in den Bereichen Industrie, Technik und Digitales.

Sie haben als Arbeitstitel dieses Interviews den Begriff
Systemik genannt, was hat das mit Ihren Themen
Produkthaftung, Produktsicherheit, aber auch Cyber-
security zu tun?
Systemische Ansätze sind solche, die das gesamte System
einer Organisation betreffen. Diese Methodik entspringt der
Psychologie und wird vielfach im Coaching benutzt.
Rechtlich bringen systemisches Handeln handfeste Heraus-
forderungen für jedes Unternehmen in der EU. Die Grund-
lagen dafür kommen seit mehreren Jahren aus den Bestre-
bungen Europäischen Gesetzgeber, aber auch nationaler
Tendenzen hin zu Vorgaben für bestimmte Bereiche des
Unternehmens. Beste Beispiele dafür sind sicherlich die
DSGVO, aber auch das Lieferkettengesetz und ganz aktuell
das Verbandssanktionengesetz; in Letzterem werden getrof-
fene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von
Verbandstaten bei der Strafzumessung berücksichtigt. Allen
diesen Regelungen ist gemeinsam, dass nicht nur punktuelle
Abweichungen sanktioniert werden, sondern das fehlerhafte

oder fehlende, zugrundeliegende System innerhalb der Or-
ganisation. Das führt etwa bei Verstößen im Verbandssank-
tionengesetz zu Bußgeldern bis zu 10 % des durchschnitt-
lichen Jahresumsatzes. Das hat mit der einzelnen Ordnungs-
widrigkeit auf Basis etwa des Produktsicherheitsgesetzes –
max. 100.000 Euro Bußgeld – nicht mehr allzuviel zu tun.

Und der Anknüpfungspunkt ist eine schlechte
Organisation im Unternehmen?

Genau so stellen sich die Gesetzgeber in EU – und auch
Deutschland – die Haftung vor. Sowohl im Verbandssank-
tionengesetz, aber auch im Lieferkettengesetz, der Holz-
handelsverordnung, dem Mineralische-Rohstoffe-Sorg-
faltspflichten-Gesetz ist die Haftung des Unternehmens
nicht auf den einzelnen Vorfall beschränkt, sondern die
Ermittlungsbehörden ermitteln die Fähigkeit der Organisa-
tion, Vorfälle vermeiden oder zumindest eindämmen zu
können. Und je schlechter das System hierzu aufgestellt ist,
desto wahrscheinlicher und auch höher ist eine entspre-
chende Strafe. Mit der einzelnen produktsicherheitsrecht-
lichen Frage, ob das Produkt etwa richtig gekennzeichnet
wurde oder nicht, hat diese Bewertung der Fähigkeit des
organisatorischen Systems als solche nichts mehr zu tun.
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* Mehr über den Autor erfahren Sie auf Seite III.
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